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Merkblatt 
Vermarktung von Wild und Wildfleisch 

Information für Jäger 

 
Für die Vermarktung von erlegtem Wild gelten abhängig vom Verarbeitungszustand und Vertriebsweg verschie-
dene Anforderungen: 

1.) Die Abgabe kleiner Mengen von Wild (maximal die Strecke eines Jagdtages) darf unmittelbar an den Ver-
braucher oder örtliche (Umkreis von 100 km um den Erlegeort oder Wohnort des Jägers) Betriebe des Einzel-
handels/der Gastronomie erfolgen. 

Werden „bedenkliche Merkmale“ vor oder/und nach dem Schuss am Wild durch den Jäger festgestellt, ist eine 
amtliche Fleischuntersuchung erforderlich. 

Grundsätzlich ist eine amtliche Trichinenuntersuchung bei allen untersuchungspflichtigen Tierarten zu ver-
anlassen. 

Eine Dokumentation bezüglich der Rückverfolgbarkeit der Waren ist zu führen. 
 

a. Wird ausschließlich Wild in der Decke oder im Federkleid abgegeben, gelten die Anforderungen der  
Lebensmittelhygiene-Verordnung und der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung. Eine Registrierung 
des Jägers als Lebensmittelunternehmer beim Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
ist nicht erforderlich. 

b. Bei der Abgabe von Wildfleisch gelten die Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 852/2004 und der  
Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung. Hierbei ist u. a. Folgendes zu beachten: 

 Registrierungspflicht des Jägers als Direktvermarkter (Lebensmittelunternehmer) beim Fachdienst  
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Kreises. 

 In Abhängigkeit vom Umfang der Tätigkeit müssen ein oder mehrere Räume mit Kühleinrichtungen zur 
Verfügung stehen, um das Wild unter hygienischen Bedingungen aus der Decke zu schlagen und zu 
zerwirken. Leicht zu reinigende und zu desinfizierende Wände, Fußböden, Decken und Ausrüstungs-
gegenstände sowie Wascheinrichtungen müssen vorhanden sein.  
Eine nachteilige Beeinflussung des Fleisches durch das Enthäuten, das Zerwirken und Umhüllen muss 
ausgeschlossen werden. Die Tiefkühllagerung und Abgabe von tiefgefrorenem Fleisch hat separat vom 
privaten Haushalt zu erfolgen. 

 Eigenkontrollen der Betriebsabläufe müssen beschrieben und durchgeführt werden. Hierzu zählen z. B. 

- ein Reinigungs- und Desinfektionsplan 

- die regelmäßige Kontrolle der Kühleinrichtungen 

- die Anwendung allgemeiner und spezieller Hygieneregeln 

 Der Jäger muss im Sinne der Tierischen Lebensmittelhygiene-Verordnung geschult sein (Jagdschein 
nach 1.2.1987). Jäger, die die Qualifikation als „kundige Person“ nach der EG-Verordnung 853/2004 
aufweisen (Kurs Landesjagdverband oder Jagdschein nach 1.1.2008), gelten automatisch als geschult. 

2.) Für die Abgabe von Wild an zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe gelten die Bestimmungen der  
EG-Verordnung Nr. 853/2004. Erlegtes Wild muss vor der Abgabe an den Wildbearbeitungsbetrieb von einer 
„kundigen“ Person in Hinblick auf bedenkliche Merkmale untersucht werden. Die kundige Person hat einen 
Wildbegleitschein auszufüllen. Das Ergebnis seiner Untersuchung des erlegten Wildes ist auf dem Wildbegleit-
schein als Information für den amtlichen Tierarzt im Wildbearbeitungsbetrieb anzugeben. Der Wildtierkörper ist 
mit einer Identifikationsmarke zu versehen. Die Nummer der Marke ist auf dem dazugehörigen Wildbegleit-
schein zu vermerken. Im Falle des Vorliegens bedenklicher Merkmale ist der gesamte Aufbruch mit Ausnahme 
des Magen und der Gedärme mit zum Wildbearbeitungsbetrieb zu verbringen. 
 

Anlagen: Registrierungsantrag, Auszug Anlage 2 VO (EG) 852/2004, Anlage 4 Tier-LMHV 

Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Informationen, die über 

den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte an den oben benannten Fachdienst unter der 

angegebenen Anschrift. 

http://www.kreis-rz.de/
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Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und 

Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs 

(Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung - Tier-LMHV) 

Anlage 4 

(zu § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1) 

Anforderungen an die Abgabe kleiner Mengen von erlegtem Wild oder Fleisch von er-

legtem Wild 

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 494) 

 

1. Beim Gewinnen des Fleisches ist Folgendes zu beachten: 

1.1 Großwild ist so schnell wie möglich, Kleinwild spätestens bei der Abgabe aufzubrechen und auszuweiden. Das 

Enthäuten und eine Zerlegung von Großwild am Erlegeort ist nur zulässig, wenn der Transport sonst nicht mög-

lich ist. 

1.2 Großwild ist unmittelbar nach dem Aufbrechen und Ausweiden so aufzubewahren, dass es gründlich auskühlen 

und in den Körperhöhlen abtrocknen kann. Kleinwild ist unmittelbar nach dem Erlegen so aufzubewahren, dass 

es gründlich auskühlen kann. Großwild muss alsbald nach dem Erlegen auf eine Innentemperatur von höchstens 

+ 7 °C, Kleinwild auf eine Innentemperatur von höchstens + 4 °C abgekühlt sein; erforderlichenfalls ist das er-

legte Wild dazu in eine geeignete Kühleinrichtung zu verbringen. 

1.3 Beim Erlegen, Aufbrechen, Zerwirken und weiteren Behandeln ist auf Merkmale zu achten, die das Fleisch als 

gesundheitlich bedenklich erscheinen lassen. Diese liegen vor bei 

1.3.1 abnormen Verhaltensweisen oder Störungen des Allgemeinbefindens; 

1.3.2 Fehlen von Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung als Todesursache (Fallwild); 

1.3.3 Geschwülsten oder Abszessen, wenn sie zahlreich oder verteilt in inneren Organen oder in der Muskulatur vor-

kommen; 

1.3.4 Schwellungen der Gelenke oder Hoden, Hodenvereiterung, Leber- oder Milzschwellung, Darm- oder Nabelent-

zündung, bei Federwild Entzündung des Herzens, des Drüsen- oder Muskelmagens; 

1.3.5 fremdem Inhalt in den Körperhöhlen, insbesondere Magen- und Darminhalt oder Harn, wenn Brust- oder Bauch-

fell verfärbt ist; 

1.3.6 erheblicher Gasbildung im Magen- und Darmkanal mit Verfärbung der inneren Organe; 

1.3.7 erheblichen Abweichungen der Muskulatur oder der Organe in Farbe, Konsistenz oder Geruch; 

1.3.8 offenen Knochenbrüchen, soweit sie nicht unmittelbar mit dem Erlegen in Zusammenhang stehen;  

1.3.9 erheblicher Abmagerung; 

1.3.10 frischen Verklebungen oder Verwachsungen von Organen mit Brust- oder Bauchfell; 

1.3.11 Geschwülste oder Wucherungen im Kopfbereich oder an den Ständern bei Federwild; 

1.3.12 verklebten Augenlidern, Anzeichen von Durchfall, insbesondere im Bereich der Kloake, sowie Verklebungen 

und sonstigen Veränderungen der Befiederung, Haut- und Kopfanhänge sowie Ständer bei Federwild; 

1.3.13 sonstigen erheblichen sinnfälligen Veränderungen außer Schussverletzungen. 

1.4 Eingeweide, die Veränderungen aufweisen, sind so zu kennzeichnen, dass die Zugehörigkeit zu dem betreffenden 

Wildkörper festgestellt werden kann; sie müssen bis zum Abschluss der amtlichen Untersuchungen beim Wild-

körper verbleiben. 
 

2. Es ist durch geeignete Maßnahmen oder Vorrichtungen sicherzustellen, dass beim Zerlegen und Umhüllen 

Fleisch von Großwild auf einer Temperatur von nicht mehr als + 7 °C und Fleisch von Kleinwild auf einer Tem-

peratur von nicht mehr als + 4 °C gehalten wird. 
 

3. Räume zum Sammeln von Groß- und Kleinwild nach dem Erlegen (Wildkammern) müssen über 

3.1 eine geeignete Kühleinrichtung verfügen, wenn auf andere Weise eine gründliche Auskühlung des erlegten Wil-

des nicht erreicht werden kann; 

 3.2 einen geeigneten Platz zum Enthäuten und Zerlegen verfügen, wenn diese Arbeiten darin ausgeführt werden. 

 4. In den Räumen und gegebenenfalls in Wildkammern gilt für die Bearbeitung des erlegten Wildes Folgendes: 

 4.1 Untersuchungspflichtiges erlegtes Wild ist so rechtzeitig der Untersuchung zuzuführen, dass Veränderungen bei 

der amtlichen Untersuchung erkannt und beurteilt werden können. 

 4.2 Erlegtes Großwild ist auf Ersuchen des amtlichen Untersuchers zur Untersuchung zu enthäuten; der Brustkorb ist 

zu öffnen. Die Wirbelsäule und der Kopf sind längs zu spalten, wenn nach Feststellung des Untersuchers gesund-

heitliche Gründe dies erforderlich machen. Erlegtes Großwild in der Decke darf nicht eingefroren werden. 

 4.3 Erlegtes Federwild ist auf Verlangen des Untersuchers zur Untersuchung so herzurichten, dass die nach der fach-

lichen Beurteilung erforderlichen Untersuchungen durchgeführt werden können. Ungerupftes und nicht ausge-

nommenes Federwild darf nicht eingefroren werden. 

 4.4 Großwild in der Decke oder Kleinwild in der Decke oder im Federkleid darf Fleisch von erlegtem Wild nicht 

berühren. 
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Art der Meldung  
(Zutreffendes ankreuzen) 

 Anmeldung  Aktualisierung  Abmeldung 

Bezeichnung und Adresse der Betriebsstätte 

Name:   Telefon:   

Straße:   Fax:   

PLZ:  Ort:   E-Mail:   

Vornutzung der Betriebsstätte 

   

   

Kontaktdaten des Lebensmittelunternehmers 

Name:  Vorname:   

Straße:   

PLZ:  Ort:   

Telefon:  Fax:   

Handy:  E-Mail:   

Betriebsart / Tätigkeit (allgemeine Beschreibung, z.B. Getränkehersteller, Hofladen, Pizza-Service) 

   

   

Angaben zum Produktsortiment 

   

   

Datum der Aufnahme der Tätigkeit / Beendigung der Tätigkeit / Wirkung der Aktualisierung: 

Unterschrift 
Ich bestätige die Angaben der Meldung mit meiner Unterschrift. 

     

 Ort / Datum  Unterschrift Lebensmittelunternehmer  
 

Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 DSGVO: 
Auf der Internetseite des Kreises (https://www.kreis-rz.de/) erhalten Sie unter der Rubrik Datenschutz Informationen über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten. Sie können die Informationen auch jederzeit bei mir im Fachdienst einsehen. 

Meldung nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 über Lebensmittelhygiene an den/die 

  
Fax: 04542 82283-10 
 
 
 
Kreis Herzogtum Lauenburg 
Der Landrat 
Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
Schmilauer Str. 66 
23879 Mölln 
 
 
 

 

Alle Lebensmittelunternehmen sind nach Artikel 6 der Verord-
nung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene und Artikel 4 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevor-
schriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, beide vom 
29.04.2004, der zuständigen Behörde durch die Lebensmittelun-
ternehmer zwecks Eintragung zu melden. 

Lebensmittelunternehmen sind gemäß Artikel 3 Ziffer 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 178/2002 alle Unternehmen, die eine mit der 
Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmit-
teln zusammenhängende Tätigkeit ausführen.  

Nicht zu den Lebensmitteln gehören z.B. lebende Tiere, soweit 
sie nicht für das Inverkehrbringen zum menschlichen Verzehr 
hergerichtet worden sind und Pflanzen vor dem Ernten.   

Besteht ein Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebs-
stätten hat die Meldung für jeden Betrieb gesondert zu erfol-
gen. 

Bei Änderung der Daten sollte innerhalb eines Monats eine Aktu-
alisierungsmeldung erfolgen. 

https://www.kreis-rz.de/index.phtml?mNavID=1814.2&sNavID=1814.161&La=1
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Auszug aus der 

 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004  

über Lebensmittelhygiene 

ANHANG II Allgemeine Hygienevorschriften für 

alle Lebensmittelunternehmer  

 
Kapitel I Allgemeine Vorschriften für Betriebsstät-
ten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird 
... 
2.  Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umge-

gangen wird, müssen so angelegt, konzipiert, ge-
baut, gelegen und bemessen sein, dass 
a)  eine angemessene Instandhaltung, Reinigung 

und/oder Desinfektion möglich ist, aerogene 
Kontaminationen vermieden oder auf ein Min-
destmaß beschränkt werden und ausreichende 
Arbeitsflächen vorhanden sind, die hygienisch 
einwandfreie Arbeitsgänge ermöglichen, 

b) die Ansammlung von Schmutz, der Kontakt mit 
toxischen Stoffen, das Eindringen von Fremd-
teilchen in Lebensmittel, die Bildung von Kon-
densflüssigkeit oder unerwünschte Schimmel-
bildung auf Oberflächen vermieden wird, 

c)  gute Lebensmittelhygiene, einschließlich 
Schutz gegen Kontaminationen und insbeson-
dere Schädlingsbekämpfung, gewährleistet ist 
und 

d)  soweit erforderlich, geeignete Bearbeitungs- 
und Lagerräume vorhanden sind, die insbeson-
dere eine Temperaturkontrolle und eine ausrei-
chende Kapazität bieten, damit die Lebensmit-
tel auf einer geeigneten Temperatur gehalten 
werden können und eine Überwachung und, 
sofern erforderlich, eine Registrierung der La-
gertemperatur möglich ist. 

3.  Es müssen genügend Toiletten mit Wasserspülung 
und Kanalisationsanschluss vorhanden sein. Toi-
lettenräume dürfen auf keinen Fall unmittelbar in 
Räume öffnen, in denen mit Lebensmitteln umge-
gangen wird. 

4.  Es müssen an geeigneten Standorten genügend 
Handwaschbecken vorhanden sein. Diese müssen 
Warm- und Kaltwasserzufuhr haben; darüber hin-
aus müssen Mittel zum Händewaschen und zum 
hygienischen Händetrocknen vorhanden sein. So-
weit erforderlich, müssen die Vorrichtungen zum 
Waschen der Lebensmittel von den Handwaschbe-
cken getrennt angeordnet sein. 

5.  Es muss eine ausreichende und angemessene na-
türliche oder künstliche Belüftung gewährleistet 
sein. Künstlich erzeugte Luftströmungen aus ei-
nem kontaminierten in einen reinen Bereich sind 
zu vermeiden. Die Lüftungssysteme müssen so in-
stalliert sein, dass Filter und andere Teile, die ge-
reinigt oder ausgetauscht werden müssen, leicht 
zugänglich sind. 

6.  Alle sanitären Anlagen müssen über eine ange-
messene natürliche oder künstliche Belüftung ver-
fügen. 

7.  Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umge-
gangen wird, müssen über eine angemessene na-
türliche und/oder künstliche Beleuchtung verfügen. 

8.  Abwasserableitungssysteme müssen zweckdien-
lich sein. Sie müssen so konzipiert und gebaut 
sein, dass jedes Kontaminationsrisiko vermieden 
wird. Offene oder teilweise offene Abflussrinnen 
müssen so konzipiert sein, dass die Abwässer 
nicht aus einem kontaminierten zu einem oder in 
einen reinen Bereich, insbesondere einen Bereich 
fließen können, in dem mit Lebensmitteln umge-
gangen wird, die ein erhöhtes Risiko für die Ge-
sundheit des Endverbrauchers darstellen könnten. 

9. Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht in Berei-
chen gelagert werden, in denen mit Lebensmitteln umge-
gangen wird. 
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Kapitel II Besondere Vorschriften für Räume, in de-
nen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verar-
beitet  
werden 
1.  Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, behan-

delt oder verarbeitet werden, müssen so konzipiert 
und angelegt sein, dass eine gute Lebensmittelhy-
giene gewährleistet ist und Kontaminationen zwi-
schen und während Arbeitsgängen vermieden wer-
den. Sie müssen insbesondere folgende Anforde-
rungen erfüllen: 
a)  Die Bodenbeläge sind in einwandfreiem Zu-

stand zu halten und müssen leicht zu reinigen 
und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. 
Sie müssen entsprechend wasserundurchläs-
sig, Wasser abstoßend und abriebfest sein und 
aus nichttoxischem Material bestehen, ...Die 
Böden müssen ein angemessenes Abflusssys-
tem aufweisen; 

b)  die Wandflächen sind in einwandfreiem Zu-
stand zu halten und müssen leicht zu reinigen 
und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. 
Sie müssen entsprechend wasserundurchläs-
sig, Wasser abstoßend und abriebfest sein und 
aus nichttoxischem Material bestehen sowie bis 
zu einer den jeweiligen Arbeitsvorgängen ange-
messenen Höhe glatte Flächen aufweisen 

c)  Decken (oder soweit Decken nicht vorhanden 
sind, die Dachinnenseiten) und Deckenstruktu-
ren müssen so gebaut und verarbeitet sein, 
dass Schmutzansammlungen vermieden und 
Kondensation, unerwünschter Schimmelbefall 
sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden, 

d)  Fenster und andere Öffnungen müssen so ge-
baut sein, dass Schmutzansammlungen ver-
mieden werden. Soweit sie nach außen öffnen 
können, müssen sie erforderlichenfalls mit In-

sektengittern versehen sein, die zu Reinigungs-
zwecken leicht entfernt werden können. Soweit 
offene Fenster die Kontamination begünstigen, 
müssen sie während des Herstellungsprozes-
ses geschlossen und verriegelt bleiben, 

e)  Türen müssen leicht zu reinigen und erforderli-
chenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen ent-
sprechend glatte und Wasser abstoßende 
Oberflächen haben. 

f)  Flächen (einschließlich Flächen von Ausrüstungen) 
in Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umge-
gangen wird, und insbesondere Flächen, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, sind in ein-
wandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht 
zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren 
sein. Sie müssen entsprechend aus glattem, ab-
riebfestem, korrosionsfestem und nichttoxischem 
Material bestehen. 

2.  Geeignete Vorrichtungen zum Reinigen, Desinfi-
zieren und Lagern von Arbeitsgeräten und Ausrüs-
tungen müssen erforderlichenfalls vorhanden sein. 
Diese Vorrichtungen müssen aus korrosionsfesten 
Materialien hergestellt, leicht zu reinigen sein und 
über eine angemessene Warm- und Kaltwasserzu-
fuhr verfügen. 

... 

KAPITEL V Vorschriften für Ausrüstungen 

1.  Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit 
denen Lebensmittel in Berührung kommen, müs-
sen 
...   
b)  so gebaut, beschaffen und instandgehalten 

sein, dass das Risiko einer Kontamination so 
gering wie möglich ist, 

c)  mit Ausnahme von Einwegbehältern oder -ver-
packungen so gebaut, beschaffen und instand-
gehalten sein, dass sie gereinigt und erforderli-
chenfalls desinfiziert werden können, und  

d)  so installiert sein, dass die Ausrüstungen und das un-
mittelbare Umfeld angemessen gereinigt werden kön-
nen.... 

 

KAPITEL VI Lebensmittelabfälle 
1. Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse 

und andere Abfälle müssen so rasch wie möglich aus 
Räumen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
entfernt werden, damit eine Anhäufung dieser Abfälle ver-
mieden wird. 

2.  Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse 
und andere Abfälle sind in verschließbaren Behältern zu 
lagern, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können 
der zuständigen Behörde gegenüber nachweisen, dass 
andere Behälterarten oder andere Entsorgungssysteme 
geeignet sind. Diese Behälter müssen angemessen ge-
baut sein, einwandfrei instandgehalten sowie leicht zu rei-
nigen und erforderlichenfalls leicht zu desinfizieren sein.  

3.  Es sind geeignete Vorkehrungen für die Lagerung und 
Entsorgung von Lebensmittelabfällen, ungenießbaren Ne-
benerzeugnissen und anderen Abfällen zu treffen. Abfall-
sammelräume müssen so konzipiert und geführt werden, 
dass sie sauber und erforderlichenfalls frei von Tieren und 
Schädlingen gehalten werden können.  

4.  Alle Abfälle sind nach geltendem Gemeinschaftsrecht hy-
gienisch einwandfrei und umweltfreundlich zu entsorgen 
und dürfen Lebensmittel weder direkt noch indirekt konta-
minieren. 

 
KAPITEL VII Wasserversorgung 
1. a) Es muss in ausreichender Menge Trinkwasser zur Ver-

fügung stehen, das erforderlichenfalls zu verwenden ist, 
um zu gewährleisten, dass die Lebensmittel nicht konta-
miniert werden. 

. 

 


